
 

 

 

Beitragsordnung des ESV 

Teil I: Beitragsgruppen zum Grundbeitrag  (Stand: 01.07.2024) 

 
Die Aufnahmegebühr im ESV für jeden Mitgliedsantrag beträgt einmalig 7€ pro Antrag. 
 

Ist eine Passgebühr für die Teilnahme an Verbandswettbewerben gewünscht und erforderlich, beträgt 
diese zur An- und späteren Um- bzw. Abmeldung zusammen 20€/p.P.! 
 

Es gelten folgende monatlichen Grundbeiträge, die quartalsweise eingezogen werden: 
 

- Vollzahler: Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr, die nicht ermäßigt sind:  7,00€ 

- Ermäßigt: Kinder und Jugendliche (Mitgliedsanträge sind hier von einem Elternteil oder 

Sorgeberechtigten zu fertigen) sowie erwachsene Kindergeldempfänger (Schüler, Studenten bzw. 

Auszubildende), sowie Bürgergeldempfänger, Asylbewerber, Arbeitssuchende, Ruheständler, 

körperlich Eingeschränkte oder ähnlich:       5,00€ 

 

- Sonderbeitrag: aktuelle Kriegsflüchtlinge oder Asylbewerber zahlen für die ersten 24 Monate 

diesen Grundbeitrag und keinen Spartenbeitrag (nach Ablauf: Vollzahler bzw. Ermäßigt plus 

Spartenbeiträge):         1,00€ 

 

- Familie: Paare oder Alleinerziehende mit Kind/ern bzw. Jugendliche/n, die an einem Wohnsitz 

gemeldet sind:                                       16,00€ 

- Passiv: Fördermitglied, im Einzelfall Mitglieder auf Antrag, die verletzungs-, berufs- oder schulisch 

bedingt (o.ä.) für einen Zeitraum nicht am Sportbetrieb teilnehmen können:  5,00€ 

 
- Ehren- / Funktionsmitglied: auf Antrag für Ehrenmitglieder oder eine Funktion ausüben und 

keinen Spartenbetrieb nutzen (z.B. erweiterte Vorstand, Übungsleitung, Angestellte, Schiedsrichter, 

Obmann, o.ä.). Wird eine Sparte betrieben, ist dieser Spartenbeitrag voll zu zahlen: 1,00€ 

 
- Kooperationsverein: Mitglieder der ESV-Kooperationsvereine zahlen bei Nutzung 

vereinsfremder Sparten nur den jeweiligen ESV-Spartenbeitrag:    0,00€ 

Auszug aus der ESV-Finanzordnung: 
- Auf Verlangen des ESV und seiner Organe ist ein schriftlicher Nachweis vorzulegen.  

- Entfällt der Ermäßigungsgrund hat das Mitglied dieses eigenständig, vorab und rechtzeitig mitzuteilen. 

- Verschuldete Rückbuchungskosten sind dem ESV vom Mitglied zu erstatten, zudem eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10€. 

- Bei Zahlungserinnerungen nach 4 Wochen und Mahnungen zum Quartalsende ist eine zusätzliche 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von jeweils 10€ zu zahlen. 

 


